
VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 40/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Januar 2014 

zur Zulassung einer anderen gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel als Angaben über die 
Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmit­
tel ( 1 ), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sind ge­
sundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel verboten, 
sofern sie nicht von der Kommission im Einklang mit der 
genannten Verordnung zugelassen und in eine Liste zu­
lässiger Angaben aufgenommen wurden. 

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 wurde die Verordnung (EU) Nr. 432/2012 
der Kommission ( 2 ) erlassen, mit der eine Liste zulässiger 
anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmit­
tel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheits­
risikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kindern festgelegt wurde. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht außerdem vor, 
dass Lebensmittelunternehmer bei der zuständigen 
nationalen Behörde eines Mitgliedstaats die Zulassung 
gesundheitsbezogener Angaben beantragen. Die 
zuständige nationale Behörde leitet gültige Anträge zur 

wissenschaftlichen Bewertung an die Europäische Be­
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, nachstehend 
„die Behörde“) und zur Information an die Kommission 
und die Mitgliedstaaten weiter. 

(4) Die Kommission entscheidet über die Zulassung gesund­
heitsbezogener Angaben unter Berücksichtigung der von 
der Behörde abgegebenen Stellungnahme. 

(5) Zwecks Förderung von Innovationen durchlaufen ge­
sundheitsbezogene Angaben, die auf neuen wissenschaft­
lichen Nachweisen beruhen und/oder mit denen ein An­
trag auf den Schutz geschützter Daten einhergeht, ein 
beschleunigtes Zulassungsverfahren. 

(6) Nachdem Nordic Sugar A/S einen Antrag gemäß Arti­
kel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
gestellt hatte, wurde die Behörde ersucht, eine Stellung­
nahme zu einer gesundheitsbezogenen Angabe bezüglich 
der Wirkung von Zuckerrübenfasern im Hinblick auf die 
Erhöhung des Stuhlvolumens (Frage Nr. EFSA-Q-2011- 
00972) ( 3 ) abzugeben. Die vom Antragsteller vorgeschla­
gene Angabe hatte folgenden Wortlaut: „Zuckerrübenfa­
sern erhöhen das Stuhlvolumen“. 

(7) Am 8. Dezember 2011 erhielten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten die wissenschaftliche Stellungnahme 
der Behörde; darin zog diese den Schluss, dass auf der 
Grundlage der vorgelegten Daten zwischen dem Verzehr 
von Zuckerrübenfasern und der angegebenen Wirkung 
ein kausaler Zusammenhang nachgewiesen wurde. Dem­
entsprechend sollte eine gesundheitsbezogene Angabe, 
die diese Schlussfolgerung widerspiegelt, als den Anfor­
derungen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 entspre­
chend gelten und in die Unionsliste zulässiger Angaben 
aufgenommen werden, die mit der Verordnung (EU) Nr. 
432/2012 festgelegt wurde.
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( 1 ) ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9. 
( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 16. Mai 2012 

zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener 
Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines 
Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kindern (ABl. L 136 vom 25.5.2012, S. 1). ( 3 ) EFSA Journal (2011);9(12):2468.



(8) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 soll u. a. sicher­
gestellt werden, dass gesundheitsbezogene Angaben 
wahrheitsgemäß, klar, verlässlich und für den Verbrau­
cher hilfreich sind; Formulierung und Aufmachung der 
Angaben sind vor diesem Hintergrund zu bewerten. In 
den Fällen, in denen der Wortlaut einer vom Antragstel­
ler verwendeten Angabe aus Verbrauchersicht gleichbe­
deutend ist mit einer zugelassenen gesundheitsbezogenen 
Angabe, da damit auf den gleichen Zusammenhang zwi­
schen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel 
oder einem Lebensmittelbestandteil und einer bestimm­
ten Auswirkung auf die Gesundheit hingewiesen wird, 
sollte jene Angabe auch den Verwendungsbedingungen 
nach dem Anhang der genannten Verordnung unterlie­
gen. 

(9) In Übereinstimmung mit Artikel 20 der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 sollte das Register der ernährungs- und 
gesundheitsbezogenen Angaben, das alle zugelassenen ge­
sundheitsbezogenen Angaben enthält, unter Berücksichti­
gung der vorliegenden Verordnung aktualisiert werden. 

(10) Die Verordnung (EU) Nr. 432/2012 sollte daher entspre­
chend geändert werden. 

(11) Die Mitgliedstaaten wurden konsultiert — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung aufgeführte gesundheitsbezo­
gene Angabe wird in die Unionsliste zulässiger Angaben gemäß 
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 auf­
genommen. 

Artikel 2 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 wird gemäß 
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 17. Januar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 wird folgender Eintrag in alphabetischer Reihenfolge eingefügt: 

Nährstoff, Substanz, Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorie Angabe Bedingungen für die Verwendung der 

Angabe 

Bedingungen und/oder 
Beschränkungen hinsichtlich der 

Verwendung des Lebensmittels und/ 
oder zusätzliche Erklärungen oder 

Warnungen 

Nummer im EFSA Journal 
Nummer des Eintrags in der 

konsolidierten Liste, die der EFSA zur 
Bewertung vorgelegt wurde 

„Zuckerrübenfasern Zuckerrübenfasern tragen zur 
Erhöhung des Stuhlvolumens 
bei 

Die Angabe darf nur für Le­
bensmittel verwendet werden, 
die einen hohen Gehalt an die­
sem Ballaststoff gemäß der im 
Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 aufgeführten 
Angabe HOHER BALLAST­
STOFFGEHALT haben. 
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